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Top Thema
Kauunfall – Knacknuss für Versicherungen und Juristen

Immer wieder kommt es vor, dass Men-

schen beim Essen einen Zahnunfall erlei-

den, weil sie auf etwas Hartes gebissen ha-

ben. Ist dieser Zahnunfall nun wirklich ein 

Unfall? Die Beantwortung der Frage wirkt 

sich entscheidend auf die Versicherungs-

leistungen aus. Zahlt es der Unfallversi-

cherer oder muss der Zahnunfall über die 

eigene Krankenkasse abgewickelt werden, 

verbunden vielfach mit einer hohen Fran-

chise und/oder fehlender Deckung?

Das Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil 

des Sozialversicherungsrechts (ATSG) defi-

niert in Art. 4 den Unfall wie folgt: „Unfall ist 

die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigen-

de Einwirkung eines ungewöhnlichen, äus-

seren Faktors auf den menschlichen Körper, 

die eine Beeinträchtigung der körperlichen, 

geistigen oder psychischen Gesundheit oder 

den Tod zur Folge hat.“ Bei der Beurteilung 

ob ein Kauunfall vorliegt stellen sich zwei 

Hauptfragen: Was ist ein „ungewöhnlicher, 

äusserer Faktor“ und „wie kann der Nachweis 

für diesen ungewöhnlichen äusseren Faktor 

erbracht werden?“

Für die Beurteilung des „ungewöhnlichen, äus-

seren Faktors“ ist entscheidend ob der Zahn 

mit einem Gegenstand in Kontakt kommt, der 

im Rahmen des Alltäglichen nicht an einen 

Zahn gelangen sollte. Oder einfacher: „Muss 

beim Verzehr dieser Nahrung mit dem be-

treffenden Fremdkörper gerechnet werden?“ 

Am Beispiel des Dreikönigkuchens lässt sich 

gut veranschaulichen: Da der König bewuss-

ter Bestandteil dieses Kuchens ist, liegt keine 

Aussergewöhnlichkeit vor. Eine Schädigung 

der Zähne beim Biss auf den König ist somit 

kein Unfall im Sinne der gesetzlichen Definition.

Gemäss Gesetz hat der Versicherte den Nach-

weis zu erbringen, dass ein bestimmter Fremd-

körper Ursache des Kauunfalls war. In der Praxis 

ist die Beweisführung aber nicht immer einfach 

wie zwei neuere Entscheide des Bundesgerichtes 

zeigen:

Etwas Hartes im panierten Schnitzel

Ein Versicherter hatte beim Essen eines panier-

ten Schnitzels auf etwas Hartes gebissen. Das

Bundesgericht hat die Kostenübernahme der 

Zahnreparatur abgelehnt, weil das „Corpus de-

licti“ vom Betroffenen weder vorgewiesen noch 

näher bezeichnet werden konnte. Die Beschrei-

bung „etwas Hartes“ bzw. ein Fremdkörper sei 

zu ungenau. Somit kann nicht auf das Vorlie-

gen eines äussern Faktors geschlossen werden. 
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UBV intern

Etwas Hartes im Nussgipfel

Bei diesem Ereignis konnte der Versicherte den 

Gegenstand nicht vorlegen, weil er ihn ver-

schluckt habe. Das Bundesgericht hielt fest, 

dass die blosse Vermutung, der Zahnschaden 

sei durch einen Fremdkörper verursacht wor-

den, für die Annahme eines ungewöhnlichen, 

äusseren Faktors nicht genüge. Hier hatte aber 

der behandelnde Zahnarzt als wahrscheinlichs-

te Ursache für die diagnostizierte Wurzelfraktur 

entweder den Biss auf einen harten Gegenstand 

oder einen Schlag auf den Zahn angeführt und 

keinen Hinweis auf eine Vorbeschädigung des 

Zahnes festgestellt. Aufgrund einer bei der 

Krankenkasse bestehendern Zahnpflege Versi-

cherung bezahlte diese den Schaden.

Zusammenfassung

Wer im Nussgipfel, panierten Schnitzel oder 

Erdbeer-Dessert etc. auf etwas Hartes beisst 

und einen Zahnunfall erleidet, tut gut daran, 

den Gegenstand sicherzustellen und seinem 

Zahnarzt vorzulegen. Ob die Versicherung für 

den entstandenen Schaden aufzukommen hat, 

muss dem Urteil der Richter überlassen blei-

ben.

Seit dem 1.1.2012 sind wir der exklusive Versicherungspartner des Schweizerischen KMU Ver-

bandes. Diese langfristig eingegangene Partnerschaft ermöglicht uns interessante marketing-

technische Möglichkeiten, die Verbreitung unseres guten Namens in einem erweiterten Kreis 

und den Kontakt mit vielen neuen und potentiellen Kunden.

Wir sind stolz auf diese Partnerschaft und danken dem Vizepräsidenten und Leiter der Ge-

schäftsstelle des KMU Verbandes, Herrn Roland Rupp, herzlich für diese Gelegenheit.

Ebenfalls seit dem 1.1.2012 sind wir Mitglied im Widenmoos Resort, Reitnau und Davos.

An diesem wunderschönen Ort der Kraft begegnen sich Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Po-

litik, Kultur und Gesellschaft. Seit 1992 bietet der private Business- und Wirtschaftsclub sei-

nen Mitgliedern ein spannendes Netzwerk. Das Widenmoos Resort ist eine Quelle für Ideen, 

Konzepte und Strategien – ein Ort der Kreativität und Inspiration, aber auch eine Oase zum 

Relaxen, Regenerieren und Sein.
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Es stellt sich vor:

Guten Tag miteinander, ich heisse Franco Lovallo und bin seit nun mehr 

als zwei Jahren bei UBV Lanz AG im Bereich Personenversicherungen als 

Spezialist tätig.

Aufgewachsen bin ich der nördlichsten Stadt der Schweiz, hingegen lie-

gen meine Wurzeln in Süditalien in der Basilikata einer Gegend ähnlich 

der Schweiz mit einer grandiosen Hügel- und Berglandschaft jedoch mit 

Zugang zum adriatischen, ionischen- und thyrenischen Meer. Gleich 

nach der Versicherungslehre in einer renommierten Generalagentur in 

der Munot-Stadt hat mich der damalige Generalagent für einen Welsch-

land Aufenthalt animiert und ich habe es ihm zu verdanken, dass ich 

die Vielfalt, Offenheit und Lebensqualität von Lausanne kennenlernen 

durfte.

Anfänglich war ich für die Haftpflicht-Abteilung vorgesehen, wo ich mehr 

als ein Jahr lang für die Anliegen der Tessiner Generalagenturen zustän-

dig war. Danach hat man mich dank meiner Zweisprachigkeit für die Im-

plementierung neuer EDV-Systeme in italienischer Sprache beigezogen. 

Nach diesem erfahrungsreichen Aufenthalt bin ich nach Schaffhausen 

zurückgekehrt und gleich wieder in die Assekuranz eingestiegen, wo 

ich zusammen mit dem Generalagenten, eine Agentur mit über 30 Mit-

arbeitern geleitet habe. Nebst Vereins- und Freizeitaktivitäten habe ich 

kurz bevor ich dann zu UBV Lanz AG gekommen bin, noch das Diplom 

zum Sozialversicherungsfachmann erworben und als Ausgleich zu die-

ser manchmal eher trockenen Materie habe ich mir dann gleich noch ein 

paar international anerkannte Weindiplome zugelegt.

UBV Lanz AG ist ein Glücksfall in meiner nun fast 30 jährigen Versiche-

rungslaufbahn und sei es nicht ohne Stolz an dieser Stelle auch erwähnt 

fast 25 jährigen Familienlaufbahn. Die Arbeit hier ist sehr anspruchsvoll, 

aber gerade deswegen sehr abwechslungsreich, spannend und interes-

sant und das Klima unter uns Mitarbeitern sehr herzlich wie in einer 

grossen italienischen Familie.

Franco Lovallo

UBV Tipp
Ihre Weiterempfehlung würde uns sehr freuen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der auch unsere 

Dienstleistungen geniessen möchte!


